
Informationen für Justizbeschäftigte

Erhöhung der Entgelte im Volumen von 8 Prozent!

TARIFEINIGUNG  ERZIELT!

Vor der Justizvollzugsanstalt Straubing demonstrierten Landesbeschäftigte am 20.2.2019. Foto:Hans Sterr

Nach einer eindrucksvollen 
Warnstreik welle konnte  
ver.di am 2. März 2019 eine 
Tarif einigung erreichen. 
Deutliche  Erhöhungen der 
Entgelte und Verbesse-
rungen in der Entgeltord-
nung erzielt.

Das Ergebnis im Überblick:

Die Einigung sieht eine tabellen
wirksame Anhebung der Gehälter 
im Gesamtvolumen von 8 Prozent 
mit einer Laufzeit von 33 Monaten 
vor. Darin enthalten ist eine ausge
prägte soziale Komponente. Über 
die  Laufzeit haben alle Beschäftig
ten damit mindestens 240 Euro 
mehr im Monat.

Erhöhung der  
Tabellen entgelte TV-L 

Die Tabellenentgelte der Anlage B 
zum TVL werden 

a)  zum 1. Januar 2019 um ein 
 Gesamtvolumen von 3,2 Prozent 
erhöht; in diesem Gesamt
volumen sind enthalten die An
hebung der Stufe 1 in den Ent
geltgruppen 2 bis 15 um 4,5 
Prozent und für die übrigen Stu
fen in allen Entgeltgruppen eine 
 lineare Erhöhung in Höhe von 
3,01 Prozent, mindestens jedoch 
eine Erhöhung um 100 Euro; 

b)  zum 1. Januar 2020 um ein 
 Gesamtvolumen von 3,2 Prozent 
erhöht; in diesem Gesamt
volumen sind enthalten die An
hebung der Stufe 1 in den Ent
geltgruppen 2 bis 15 um weitere 
4,3 Prozent und für die übrigen 

Stufen in allen Entgeltgruppen 
eine lineare Erhöhung in Höhe 
von 3,12 Prozent, mindestens 
 jedoch eine Erhöhung um  
90 Euro; 

c)  zum 1. Januar 2021 um ein 
 Gesamtvolumen von 1,4 Prozent 
erhöht; in diesem Gesamt
volumen sind enthalten die An
hebung der Stufe 1 in den Ent
geltgruppen 2 bis 15 um 1,8 
Prozent und für die übrigen Stu
fen in allen Entgeltgruppen eine 
 lineare  Erhöhung in Höhe von 
1,29 Prozent, mindestens jedoch 
eine  Erhöhung um 50 Euro.

Die monatlichen Ausbildungs
entgelte der Auszubildenden nach 
dem TVAL BBiG und die Tarif
entgelte der Praktikantinnen und 
Prakti kanten nach dem TV PraktL 
 werden wie folgt erhöht: 

a)  zum 1. Januar 2019 um einen 
Festbetrag in Höhe von 50 Euro 
und 

b)  zum 1. Januar 2020 um  
einen weiteren Festbetrag  
in Höhe von 50 Euro. 

c)  Der Urlaubsanspruch erhöht sich 
um einen Tag auf 30 Urlaubstage

d)  Die Übernahmeregelung wird 
für weitere zwei Jahre wieder in 
Kraft gesetzt

Darüber hinaus haben wir zahlrei
che strukturelle Verbesserungen in 
der Entgeltordnung erreicht. Als 
hälftigen Ausgleich der daraus ent
stehenden Mehrkosten wird die 
Jahressonderzahlung für die Jahre 
2019 bis 2022 für beide Tarifgebie
te festgeschrieben. Grundlage für 
die Berechnung der Höhe der  

Jahressonderzahlung sind die 
 Entgeltwerte aus 2018. 

Die Anpassung der Jahressonder
zahlung OstWest wird nicht be
rührt. Der Bemessungssatz ist in 
Ost und West gleich.

Garantiebetrag bei 
 Höhergruppierung

Die Garantiebeträge werden zum  
1. Januar 2019 für die Dauer der 
Laufzeit des Tarifvertrages auf  
100 Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) 
bzw. 180 Euro (Entgeltgruppen 9  
bis 15) erhöht.

Der jeweilige Garantiebetrag ist 
begrenzt auf den Unterschiedsbe
trag bei einer stufengleichen 
 Zuordnung.

Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird 
in die Entgeltgruppen 9a und 9b 
aufgeteilt.
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VERBESSERUNGEN IN DER 
ENTGELT ORDNUNG FÜR DIE 
JUSTIZBESCHÄFTIGTEN 
Den Angriff der Arbeitgeber auf die Definition des 
Arbeitsvorgangs konnte ver.di abwehren. Es gelten 
damit unverändert die dazu in langjähriger Recht-
sprechung gefestigten Grundsätze des Bundes-
arbeitsgerichts, zuletzt bestätigt durch das Urteil 
vom 28. Februar 2018 (4 AZR 816/16). Hier ging es 
um die Eingruppierung von Beschäftigten in Service-
einheiten und Geschäftsstellen bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften.

Daneben bietet der Tarifabschluss Verbesserungen 
für zahlreiche Justizbeschäftigte. Justizhelfer*innen 
werden zukünftig in der EG 4 und Gruppenleiter*in-
nen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften in der 
EG 9 eingruppiert. Die Führung von Haftlisten wird 
als schwierige Tätigkeit bewertet und führt damit 
ebenfalls zu besseren Eingruppierungen. 
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Frank Bsirske
ver.di-Vorsitzender

„Das ist das beste Er
gebnis seit vielen Jahren  
und ein guter Tag für  
die Beschäftigten des 
 öffentlichen Dienstes.

Die Einigung ist zugleich 
eine positive Nachricht  
für alle Bürgerinnen  
und Bürger, die auf gute 
öffentliche Dienstleistun
gen angewiesen sind“

Wolfgang Pieper
Mitglied ver.di-Bundesvorstand

„Die Anhebung der  
Stufe 1 in allen Entgelt
gruppen soll die Arbeit im 
Landesdienst für Neuein
steiger attraktiver machen. 
Das Berufsfeld Pflege  
wird durch die überdurch
schnittliche Anhebung  
der Gehälter attraktiver 
gemacht! Verbesserungen 
konnten auch für die 
 Beschäftigten in den  
Kitas durchgesetzt wer
den. Wir sind mit euch  
ein starkes Team.“

Wie geht es weiter?
Nach ausführlicher Beratung hat die ver.di- 
Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst beschlossen, die Annahme des Verhand-
lungsergebnisses durch eine Mitgliederbefra-
gung zu empfehlen. 

Somit werden die ver.di- Mitglieder in den 
nächsten Wochen die Möglichkeit haben, das 
Tarifergebnis, das nur durch massive Warn-
streiks erzielt werden konnte, zu beurteilen 
und ihr Votum dazu abzugeben. 

ver.di führt damit eine gute demokratische 
Tradition fort. 

Auszubildende sind dabei: 26.02.2019 in Hamm Foto: Dave Kittel www.mitgliedwerden.verdi.de

Jetzt Mitglied  
werden!
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